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Newsletter 8 – 2024 vom 02.02.2024 / wb 

Untersuchung der Auswirkungen der Neufassung der den 
Leistungszugang in der Eingliederungshilfe 
konkretisierenden Verordnung  
 
Die Bundesregierung plant die Eingliederungshilfeverordnung durch eine 
Verordnung über den Leistungszugang in der Eingliederungshilfe zu ersetzen. 
Dazu hat es eine Vorabevaluation des Entwurfs gegeben, die als 
Forschungsbericht dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales übergeben 
worden ist. 
 
Das Ministerium hat den Bericht nun veröffentlicht. 
 
Die Vorabevaluation des Entwurfs der „Verordnung über den Leistungszugang 
in der Eingliederungshilfe“ (VOLE) hat das Ziel, vor Einführung einer neuen 
Verordnung zu erwartende Veränderungen hinsichtlich des 
leistungsberechtigten Personenkreises zu untersuchen. Insbesondere soll die 
VOLE gegenüber der bislang maßgeblichen Eingliederungshilfe-Verordnung 
(EinglHV) vor dem Hintergrund des Ziels bewertet werden, den Personenkreis 
dem Grunde nach unverändert zu lassen. Die interdisziplinär angelegte 
Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) führte hierfür juristische, medizinische und sozialwissenschaftliche 
Analysen zusammen. Im Ergebnis wird konstatiert, dass bei Einführung der 
vorliegenden Fassung der §§ 2 und 4 VOLE weder eine Ausweitung noch eine 
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Einschränkung des beschriebenen Personenkreises zu erwarten ist. Jedoch ist 
festzuhalten, dass die drei Formulierungsalternativen zu § 3 VOLE in 
unterschiedlichem Umfang zu einer Ausgrenzung eines Teils des bisher von § 2 
EinglHV erfassten Personenkreises führen. Damit die mit der Einführung der 
neuen medizinischen Oberbegriffe angestrebte Rechtsklarheit und einheitliche 
Rechtsanwendung erreicht werden kann, bedarf es laut Untersuchung einer 
Überarbeitung hinsichtlich der Verwendung medizinischer Begriffe. 

Der Forschungsbericht ist dem Newsletter beigefügt. 


